
935 Wahlkreis

keine Verpflichtung für den Wäh
ler, seine Stimme geheim abzu
geben. Er entscheidet selbst, ob 
er offen oder geheim abstimmt.

Wahlkommission: demokratisches 
Organ zur Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur 
Volkskammer und zu den ört
lichen Volksvertretungen in der 
DDR. In der Periode der unmit
telbaren Vorbereitung jeder 
Wahl werden gebildet: die Wahl
kommission der Republik, eine 
Wahlkommission in jedem Be
zirk, jedem Kreis, jeder Stadt, 
jedem Stadtbezirk und jeder 
Gemeinde, eine W. in jedem —>■ 
Wahlkreis. Die W. der Republik 
wird vom Staatsrat spätestens 
zwei Monate vor dem Wahltag 
gebildet. Ihre Mitglieder werden 
u. a. in Tagungen der Parteien 
und Massenorganisationen sowie 
von Versammlungen in Betrie
hen, Genossenschaften, Institu
tionen und militärischen Verbän
den vorgeschlagen und durch 
den Staatsrat berufen. Die W. in 
den Bezirken, Kreisen, Städten, 
Stadtbezirken und Gemeinden 
werden von den zuständigen 
örtlichen Räten aufgrund von 
Vorschlägen der Parteien und 
Massenorganisationen, von Ver
sammlungen in Betrieben, Ge
nossenschaften usw., der Aus
schüsse der Nationalen Front 
gebildet. Die W. der Republik, 
die Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadt
bezirks- und Gemeinde-W. leiten 
das gesamte Wahlgeschehen auf 
ihrem Territorium. Insbesondere 
überwachen sie die Einhaltung 
der wahlrechtlichen Bestimmun
gen, leiten die Tätigkeit der 
unterstellten Wahlorgane an. 
entscheiden über Beschwerden 
gegen Handlungsweisen unter
stellter W. und von staatlichen 
Organen im Zusammenhang mit 
der Wahl. Sie stellen das Wahl
ergebnis fest. Den W. in den

Wahlkreisen (Wahlkreiskommis
sionen) obliegt insbesondere die 
Entgegennahme der Wahlvor
schläge, die Entscheidung über 
die Zulassung der Kandidaten, 
ihre Vorstellung auf Wahlver
sammlungen und die Feststel
lung des Wahlergebnisses in 
ihrem Wahlkreis. In Gestalt der 
W. leitet die Bevölkerung ihre 
Wahlen selbst. Tausende von 
Bürgern werden so in die unmit
telbare Leitung jeder Wahl ein
bezogen. —>■ Wahlrecht

Wahlkreis: Gebiet, dessen wahl
berechtigte Bürger eine be
stimmte, nach der Einwohner
zahl festgesetzte Anzahl von 
Kandidaten für die Wahlen zur 
Volkskammer oder für die ört
lichen Volksvertretungen der 
DDR wählen. Zur Durchführung 
einer Wahl wird das Territo
rium, dessen Bevölkerung eine 
Volksvertretung zu wählen hat. 
in W. eingeteilt, in denen je
weils ein Teil der Abgeordne
ten der Volksvertretung gewählt 
wird. Die Gesamtheit der in den 
W. gewählten Abgeordneten bil
det die —► Volksvertretung. Die 
Einteilung in W. trägt den ge
sellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Beziehungen Rech
nung und fördert eine ständige 
enge Verbindung zwischen Wäh
lern und Abgeordneten. Der 
Staatsrat bestimmt unter Berück
sichtigung der Bevölkerungszahl 
die W. und die Zahl der in den 
W. zu wählenden Abgeordneten 
für die Wahlen zur Volkskam
mer. Bei den Wahlen zu den 
örtlichen Volksvertretungen ent
scheiden darüber die zuständigen 
örtlichen Volksvertretungen. Die 
Bezeichnung, die Grenzen der 
W: sowie die Zahl der in den 
einzelnen W. zu wählenden Ab
geordneten werden öffentlich 
bekanntgegeben. Gemeinden mit 
weniger als 1000 Einwohnern


